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Beantragung eines Gastschulverhältnisses nach § 15 ThürSchulG

Alle Eltern, die eine Andere als die zuständige Grund- / Regel- / Förderschule für Ihr Kind wünschen, stellen einen entsprechenden Antrag an der zuständigen Grund- / Regel- / Förderschule. 
Welche ist die zuständige Schule für Ihr Kind?

hier: 
Grundschulen
Regelschulen
Die Einzugsbereiche ergeben sich aus dem Schulnetzplan des Kreises Weimarer Land.
Die Antragsformulare erhalten Sie in den jeweiligen Schulen bzw. stehen diese auf der Internetseite des Freistaates Thüringen zum Download zur Verfügung.
Der ausgefüllte Antrag, sowie eventuelle Anlagen, sind wieder in der zuständigen Grundschule / Regelschule / Förderschule abzugeben. Sie erhalten nach Durchlaufen des Dienstwegs einen Bescheid vom zuständigen Staatlichen Schulamt.
Die Entscheidung zur Regelung der Schülerbeförderung bzw. Erstattung der Fahrtkosten trifft der abgebende Schulträger.






